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Art der baulichen Nutzung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Füllschema der Nutzungsschablone

Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Grundflächenzahl (GRZ)           
Verhältnis der überbaubaren    
Fläche zur Grundstücksfläche   

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Sonstige Planzeichen

WA

0,4 0,8

II o / g

Straßenverkehrsflächen

Allgemeine Wohngebiete

Zahl der Vollgeschosse 

Verkehrsflächen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen 
St = Stellplätze,  Ga = Garagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Teilflächen 
mit Änderungen auch an den zeichnerischen Festsetzungen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(Begünstigte siehe Planzeichnung)

St / Ga

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

offene / geschlossene Bauweise

TF 1, ...

Geschossflächenzahl (GFZ)           
Verhältnis der Geschossfläche    
zur Grundstücksfläche   

als Höchstgrenze

siehe textliche Festsetzung Nr. 1, ...

Maximal zulässige Gebäudehöhe (bezogen auf die Höhe der GH = 12,00 m nächstgelegenen Verkehrsfläche)

ÖBV 1 - 3 siehe örtliche Bauvorschriften §§ 1- 3

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Parkfläche

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft

anzupflanzende Laubbäume

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 128 B








